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Hinweise zu den aktuellen Hygiene- und Infektionsschutzregeln: 
Die ab dem 20.08.2021 geltende Coronaschutzverordnung verlangt bei einer 7-Tage-Inzidenz 
über 35 bei Sitzungen in Innenräumen die Einhaltung der 3G-Regel. Zutritt zum 
Sitzungsraum haben nur Personen, die vollständig geimpft, genesen oder getestet sind. Alle 
Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie die anwesenden Bürgerinnen und Bürger 
sind verpflichtet, einen Immunisierungsnachweis oder einen Testnachweis (nicht älter als 48 
Stunden) digital oder in Papierform sowie als Identitätsnachweis ein amtliches 
Ausweispapier mitzuführen. Bei schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen dient der 
Schülerausweis als Testnachweis. Kinder bis zum Schuleintritt benötigen keinen 
Testnachweis.  
Beim Zutritt zum Sitzungsraum ist mindestens eine medizinische Maske zu tragen.  Wegen 
der nachgewiesenen Immunisierung oder Testung kann die Maske an den Sitzplätzen 
abgenommen werden.  
 

Bitte denken Sie an den Nachweis über die Immunisierung oder 
Testung! 

 

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur 
 
 

        Achtung: 
        Sitzung in der Mensa des 
        Städt. Stiftsgymnasiums 

 
 

E I N L A D U N G 
 

zur Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur 
am Dienstag, 21.09.2021, 17:00 Uhr 

im Saal der Mensa des Städtischen Stiftsgymnasiums Xanten, Poststr. 14, 46509 Xanten. 
 

 
 

Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
 

2. Bestellung einer Schriftführerin für den Ausschuss für Schule, Sport und 
Kultur 

(St 20/137) 

 

3. Verpflichtung der vom Rat bestellten sachkundigen Bürgerinnen und 
Bürger sowie sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner durch den 
Ausschussvorsitzenden 

 

 

4. Anträge zur Tagesordnung  
 

5. Bestellung einer Berichterstatterin oder eines Berichterstatters für den 
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur 

(St 20/140) 

 

6. Feststellung von Ausschließungsgründen wegen Befangenheit  
 

7. Genehmigung der Niederschrift vom 24.09.2020  
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8. Berichterstattung gemäß § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über gefasste 
Beschlüsse - Sitzung des Schul- und Sportausschusses am 24.09.2020 

(St 20/238) 

 

9. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 19 der 
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 

 

 

10. Bericht des Stadtarchivars über die Situation und aktuellen Entwicklungen 
im Stadtarchiv 

 

 

11. Kandidatur des Stadtarchivars für die Wahl des Beirates des 
Niederrheinischen Altertumsvereins e.V. 

(St 20/286) 

 

12. Bauliche und pädagogische Weiterentwicklung des städtischen 
Stiftsgymnasiums Xanten 
Grundsatzentscheidung über den Neubau des SSGX 

(St 20/232) 

 

13. Schulentwicklung –  
hier: Stiftsgymnasium Xanten 

(St 20/240) 

 

14. Sporthallenbedarfsplanung: 
Neubau einer Dreifeld-Sporthalle am Standort der Landwehrhalle am 
Schulzentrum; 
Raumprogramm und Grundkonzeption 

(St 20/268) 

 

15. Förderung der sozialen Arbeit an Schulen 2022 (St 20/228) 
 

16. Antrag des Stadtsportverbandes Xanten vom 08.01.2021 auf Installation 
eines "Paktes für den Sport" 

(St 20/239) 

 

17. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

18. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 

19. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung des nichtöffentlichen Teils  
 

2. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

3. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 

4. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

 
Xanten, 19.08.2021 
 
gez. 
Peter Schneider 
Ausschussvorsitzender 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 

        Achtung: 
        Sitzung in der Mensa des 
        Städt. Stiftsgymnasiums 

 
 

E I N L A D U N G 
 

zur nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am Mittwoch, 22.09.2021, 17:00 Uhr 

im Saal der Mensa des Städtischen Stiftsgymnasiums Xanten, Poststr. 14, 46509 Xanten. 
 

 
 

Tagesordnung 
 
 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
 

2. Anträge zur Tagesordnung  
 

3. Genehmigung der Niederschrift vom 30.06.2021  
 

4. Bericht über die Beschlussführung gemäß § 1 Absatz 5 der 
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Xanten am 
30.06.2021 

(St 20/250) 

 

5. Beschluss über die Stellungnahme des Bürgermeisters zum Prüfbericht 
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) über die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Stadt Xanten 

(St 20/237) 

 

6. Bericht über die Prüfungen 2. Halbjahr HJ 2020 und 1. Halbjahr HJ 2021 
der örtlichen Rechnungsprüfung 

(St 20/252) 

 

7. Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung der Vergaben (St 20/270) 
 

8. Dienstanweisung Sponsoring Xanten 
Allgemeine Rahmenbedingungen für Sponsoring-Leistungen im Bereich 
der Stadtverwaltung Xanten 

(St 20/290) 

 

9. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 

 

 

10. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 

11. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

 
Xanten, 19.08.2021 
 
gez.: 
Olaf Finke 
Vorsitzender  
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Ausschuss für Soziales, Generationen, Inklusion und Integration 
 

       Achtung: 
       Sitzung in der Mensa des 
       Städt. Stiftsgynasiums 

 
 

E I N L A D U N G 
 

zur Sitzung des Ausschusses für Soziales, Generationen, Inklusion und Integration 
am Donnerstag, 23.09.2021, 17:00 Uhr 

im Saal der Mensa des Städtischen Stiftsgymnasiums Xanten, Poststr. 14, 46509 Xanten. 
 

 
 

Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
 

2. Bestellung einer Schriftführerin für den Ausschuss für Soziales, 
Generationen, Inklusion und Integration 

(St 20/138) 

 

3. Verpflichtung der vom Rat bestellten sachkundigen Bürgerinnen und 
Bürger sowie sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner durch den 
Ausschussvorsitzenden 

 

 

4. Bestellung einer Berichterstatterin oder eines Berichterstatters für den 
Ausschuss für Soziales, Generationen, Inklusion und Integration 

(St 20/141) 

 

5. Anträge zur Tagesordnung  
 

6. Feststellung von Ausschließungsgründen wegen Befangenheit  
 

7. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für 
Soziales und Generationen vom 23.09.2020 

 

 

8. Bericht gemäß § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über gefasste 
Beschlüsse in der Sitzung des Ausschusses für Soziales und 
Generationen am 23.09.2020 

(St 20/61) 

 

9. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 19 der 
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 

 

 

10. Zulassung von Sachverständigen gemäß § 58 Abs. 3 GO NRW zu 
Tagesordnungspunkt 11 

 

 

11. Informationen des Kreisjugendamtes  
 

12. Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 
öffentlichen Teil zu behandeln sind: 

 

 

12.1 Antrag des Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V. Ortsverband 
Xanten auf Einrichtung einer Seniorenvertretung/eines Seniorenbeirates 

(St 20/233) 

 

13. Jugendamt - rechtliche Vorgaben zur Zulassung (St 20/229) 
 

14. Förderung von Kindertageseinrichtungen durch die Stadt Xanten (St 20/227) 
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15. Bericht des hauptamtlichen Behindertenbeauftragten 
hier: Berichtsjahr 2020 

(St 20/234) 

 

16. Bericht zum LEADER Projekt "Nachbarschaftsberatung" (St 20/63) 
 

17. Trägerunabhängige Pflegeberatung der Stadt Xanten ab 2022 (St 20/235) 
 

18. Einführung eines Kommunalen Integrationsmanagements (St 20/287) 
 

19. Soziale Betreuung der Flüchtlinge in Xanten ab dem Jahr 2022 (St 20/263) 
 

20. Antrag der Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V., vom 14.07.2021, auf 
Bewilligung eines freiwilligen kommunalen Zuschusses für die soziale 
Beratung von Migrantinnen und Migranten im Jahr 2022 

(St 20/289) 

 

21. Vorschlag der Verwaltung zur Besetzung des Inklusionsbeirates (St 20/92) 
 

22. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

23. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 

24. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung des nichtöffentlichen Teils  
 

2. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

3. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 

4. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

 
Xanten, 19.08.2021 
 
gez. 
Volker Markus 
Ausschussvorsitzender 
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Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
 über das Offenhalten von Verkaufsstellen  
aus besonderem Anlass (Modenschau) im 

Innenstadtbereich innerhalb der Wallmauern  
vom 10.09.2021 

 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) 
vom 25.01.2000 (GV. NRW. S. 54) in der zurzeit gültigen Fassung und der  §§ 27 und 31 des 
Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz OBG 
- vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528) in der zurzeit gültigen Fassung wird von der Stadt Xanten 
als örtliche Ordnungsbehörde nach Beschluss des Rates vom 22.06.2021 folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 

 
§ 1 

 
Die Verkaufsstellen innerhalb der Wallmauern im Innenstadtbereich der Stadt Xanten dürfen am 
Sonntag, den 19.09.2021 aus Anlass der Modenschau in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet 
sein. 
 

 
§ 2 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der 

zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € geahndet werden. 
 

 
§ 3 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  
b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
Xanten, 10.09.2021 
Stadt Xanten 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister  
 
gez. 
Thomas Görtz 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
 über das Offenhalten von Verkaufsstellen  
aus besonderem Anlass (Herbstmarkt) im 

Innenstadtbereich innerhalb der Wallmauern  
vom 10.09.2021 

 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 in Verbindung  mit § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) 
vom 25.01.2000 (GV. NRW. S. 54) in der zurzeit gültigen Fassung und der  §§ 27 und 31 des 
Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz OBG 
- vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528) in der zurzeit gültigen Fassung wird von der Stadt Xanten 
als örtliche Ordnungsbehörde nach Beschluss des Rates vom 22.06.2021 folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 

 
§ 1 

 
Die Verkaufsstellen innerhalb der Wallmauern im Innenstadtbereich der Stadt Xanten dürfen am 
Sonntag, den 17.10.2021 aus Anlass des Herbstmarktes in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr 
geöffnet sein. 
 

§ 2 
 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der 

zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € geahndet werden. 
 

 
§ 3 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung: 
Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  
b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Xanten, 10.09.2021 
Stadt Xanten 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister  
 
gez. 
Thomas Görtz 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
 über das Offenhalten von Verkaufsstellen  

aus besonderem Anlass (Weihnachtsmarkt) im 
Innenstadtbereich innerhalb der Wallmauern 

 vom 10.09.2021 
 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) 
vom 25.01.2000 (GV. NRW. S. 54) in der zurzeit gültigen Fassung und der  §§ 27 und 31 des 
Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz OBG 
- vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528) in der zurzeit gültigen Fassung wird von der Stadt Xanten 
als örtliche Ordnungsbehörde nach Beschluss des Rates vom 22.06.2021 folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
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§ 1 
 

Die Verkaufsstellen innerhalb der Wallmauern im Innenstadtbereich der Stadt Xanten dürfen am 
Sonntag, den 05.12.2021 aus Anlass des Weihnachtsmarktes in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr 
geöffnet sein. 
 

§ 2 
 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der 

zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. 
 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € geahndet werden. 
 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Xanten, 10.09.2021 
Stadt Xanten 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister  
 
gez. 
Thomas Görtz 
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Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses 2020 

des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten AöR 
 

Der Jahresabschluss des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten AöR für das Wirtschaftsjahr 
2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2020  
 
Der Verwaltungsrat des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten (AöR) hat in seiner Sitzung am 
09.09.2021 den Jahresabschluss und den Lagebericht des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten 
Anstalt des öffentlichen Rechts für das Geschäftsjahr 2020 beraten und folgende Beschlüsse 
gefasst:  

 
Jahresabschluss für das Jahr 2020 für die Anstalt öffentlichen Rechts 
„Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten“ gemäß § 27 der Kommunalunternehmens-
verordnung NRW: 
 
Der Verwaltungsrat des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR- erörtert die geprüften 
Abschlussunterlagen 2020. Die für die Beratung notwendigen Unterlagen standen zur Verfügung. 
Die Fragen der Verwaltungsratsmitglieder wurden beantwortet. Beanstandungen haben sich nicht 
ergeben. 
 
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und der 
Anstaltssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss. 
 
Der Verwaltungsrat beschließt die Feststellung des Jahresabschlusses des Dienstleistungs-
betriebes Stadt Xanten für das Wirtschaftsjahr 2020 mit folgenden Werten: 
 

- Bilanzsumme:   40.172.694,19 Euro 
- Jahresüberschuss:       205.721,91 Euro 

 
Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresüberschuss in Höhe von 205.721,91 Euro auf neue 
Rechnung vorzutragen.  
 
 
2. Entlastung des Vorstands des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – DBX – AöR für 
das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß § 27 der Kommunalunternehmensverordnung:  
 
Der Verwaltungsrat beschließt die Entlastung zu erteilen für:  

- Herrn Michael Lehmann, der im Zeitraum 01.01.2020 bis 30.06.2020 als stellvertretender 
Vorstand und im Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 als Vorstand des 
Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten fungierte,  

 
- Frau Astrid Fischer, die im Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 als stellvertretender 

Vorstand des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten fungierte.  
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3. Abschließender Vermerk des Abschlussprüfers 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH aus Essen, vertreten durch den 
Wirtschaftsprüfer Herrn Peter Bonk, hat am 05.07.2021 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
„Wir haben den Jahresabschluss des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten Anstalt des 
öffentlichen Rechts, Xanten, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten 
Anstalt des öffentlichen Rechts, Xanten, geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten AöR zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und  

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten AöR. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar. 
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. 
 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 



AMTSBLATT DER STADT XANTEN 

- 13 - 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten AöR vermittelt. 
Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten AöR zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen. 
 
Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten AöR vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Dienstleistungs-
betriebes Stadt Xanten AöR vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit §317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
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aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten AöR 
abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten AöR zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten 
AöR seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten AöR vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom Vorstand 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
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4. Offenlage  
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 liegen in der Zeit vom 
10.09.2021 bis 31.12.2021 im Rathaus der Stadt Xanten, Karthaus 2, Zimmer 209/N während der 
Dienststunden zur Einsicht aus.  
 
Xanten, den 10.09.2021 
 
gez. 
Michael Lehmann 
Vorstand 
 


